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Partie rédactionnelle

Die Baulandhortung — eine
okonomische Untersuchung

R. Zeller

In der 6ffentlichen Diskussion um Bodenrechts- und Wohnungsmarktfragen wird
immer wieder die Ergreifung von Massnahmen gegen die Hortung von Bauland

gefordert.

Die vorliegende Arbeit gelangt anhand eines 6konomischen Optimierungsmo-
dells zu einer Beurteilung der Baulandhortung. Es wird erldutert, welche Uberle-
gungen fiir die Grundstiicksbesitzer bei der Entscheidung liber Art und Zeitpunkt
der Uberbauung eine Rolle spielen, wenn sie ihren Vorteil im Auge haben. An-
schliessend beschiftigt sich die Arbeit mit verschiedenen, auf dem Boden- und
Wohnungsmarkt ergriffenen Massnahmen sowie Steuern und Subventionen bzw.
ihren Auswirkungen auf die Bodenhortung und die Art der Uberbauung.

Les discussions officielles sur le droitimmobilier et le marché du logement revien-
nent toujours sur la nécessité de prendre des mesures contre le blocage des ter-

rains a batir («posséder sans batir»).

Ce travail propose une analyse du blocage des terrains a batir, basée sur un
modeéle d’optimisation économique. Il développe les points qu’un propriétaire doit
prendre en considération s’il désire choisir la maniére et le moment de construire

en fonction de son intérét.

Ce travail traite ensuite de diverses mesures prises sur le marché du sol et du lo-
gement, telles que les impéts ou les subventions, et examine leurs effets sur le
blocage des terrains et les types de construction.

Einleitung

In der é&ffentlichen Diskussion um Boden-
rechts- und Wohnungsmarktfragen wird
immer wieder die Ergreifung von Mass-
nahmen gegen die Hortung von Bauland
gefordert. Unter Baulandhortung versteht
man die Nicht-Uberbauung von Land, wel-
ches sich in der Bauzone befindet. Die in
der Diskussion um die Hortung dominie-
rende Argumentation lautet wie folgt: Der
Horter entzieht seinen Boden dem Markt.
Dies flhrt zu einer relativen Verknappung
und zu grésserer Starrheit des Bodenan-
gebotes und damit zu einem Anstieg der
Bodenpreise.

Es gibt jedoch auch Stimmen, welche eine
andere Meinung vertreten. Eine wichtige
Rolle spielt dabei die Uberlegung, dass
die Uberbauung eines Grundstiicks die
Nutzung der Parzelle auf langere Zeit fest-
legt und nicht ohne grosse Kosten riick-
gangig gemacht werden kann. Im Modell
von Shoup (1970) wird dieser Aspekt be-
ricksichtigt und explizit die Rolle der Zeit
beim Uberbauungsentscheid untersucht.
Aus dieser Betrachtungsweise heraus ent-
standen auch die Arbeiten von Arnott und
Lewis (1979) und von Arnott (1980).
Geméss einer Studie des Kantonalen
Raumplanungsamtes des Kantons Bern
von 1984 sind dreissig Prozent der Bauzo-
nen des Kantons nicht Uberbaut. Aller-
dings wird eingeraumt, dass die Abgren-
zung zwischen frei verfligbarem Bauland
und privater Hortung nicht einfach ist, vor
allem weil angenommen werden muss,
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dass bei entsprechenden Preisangeboten
gehortetes Land fur eine Uberbauung ver-
fligbar wiirde.

1. Das Modell

1.1. Elemente des
Uberbauungsentscheides

Untersucht wird die Situation eines einzel-
nen Bodenbesitzers. Die Faktor- und Pro-
duktmarkte seien kompetitiv. Zudem wird
angenommen, dass Boden und Kapital
wegen ihrer Erlése gehalten werden und
dass die Individuen jene Nutzung ihrer Ver-
maogensglter anstreben, welche den
hochsten Ertrag verspricht. Aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung seien keine Er-
|6se zu erzielen, d.h. die Rente sei gleich
Null. Wenn ein Gebaude einmal erstellt ist,
bleibe es im Ursprungszustand erhalten.
An- und Umbauten werden nicht vorge-
nommen und es treten auch keinerlei Ab-
nltzungserscheinungen auf. Es wird auch
angenommen, dass es zu teuer sei, ein
Gebaude zu zerstéren, um ein anderes
auf dem betreffenden Grundstiick zu er-
richten.

Der zu erwartende Mieterlos sei eine
Funktion der Zeit, r(t), und nehme pro Jahr
mit konstanter Wachstumsraten zu. Eine
Untersuchung von Albach und Ungers
(1969) ermittelte den Verlauf der Bauko-
sten K in Abhangigkeit von der Geschoss-
zahl W. Gestutzt auf diese Untersuchung
wird im weiteren Verlauf der Arbeit eine
vereinfachte  Baukostenfunktion ange-

nommen, bei welcher die Durchschnittsko-
sten bis zum flunften Geschoss abneh-
men, um anschliessend kontinuierlich an-
zusteigen.

1.2. Der Uberbauungszeitpunkt bei
gegebener Wohnungszahl

Der Besitzer muss sich fur die Erstellung
eines Gebaudes mit einer bestimmten An-
zahl Stockwerken entscheiden, wobei in
jedem Stockwerk eine Wohnung unterge-
bracht sei. Ziel des Bodenbesitzers ist es,
pro Bodeneinheit die Differenz zwischen
dem Barwert der Erlése und dem Barwert
der Baukosten beziiglich des Uberbau-
ungszeitpunktes T zu maximieren.

Der Bodenbesitzer wartet mit der Uber-
bauung, bis die Kosten, welche er durch
eine Verschiebung der Uberbauung um
eine Periode sparen kann, gleich gross
sind wie die entgangene Miete. Es kann
sich nicht lohnen, vor diesem Zeitpunkt zu
bauen und mit einer Verlustperiode, einer
sogenannten «Durststrecke», zu begin-
nen.

Es zeigt sich, dass eine Zunahme des
Zinssatzes sowie grossere Baukosten be-
wirken, dass die Uberbauung spater er-
folgt. Verbessern sich die Erldserwartun-
gen oder der erzielbare Ausgangserlos,
r(0), hat dies eine frihere Bautatigkeit zur
Folge. Fur die Untersuchung der Auswir-
kung einer veranderten vorgegebenen
Wohnungszah! W auf das Jahr der Uber-
bauung muss unterschieden werden, ob
eine Erhéhung der Anzahl Stockwerke zu
grésseren oder zu kleineren Durch-
schnittskosten fiihrt.

Ist die Errichtung einer grésseren Anzahl
von Wohnungen mit hoheren Durch-
schnittskosten verbunden, wird die Uber-
bauung zu einem spateren Zeitpunkt erfol-
gen; befinden wir uns hingegen im Bereich
abnehmender Durchschnittskosten, wird
durch die Erhéhung der vorgegebenen
Wohnungszahl friher gebaut.

1.3. Die Uberbauungsart bei
gegebenem Uberbauungsdatum

Bisher kam flr den Bodenbesitzer nur
eine Uberbauungsart, namlich die Errich-
tung eines ganz bestimmten Gebaudes in
Frage. In diesem Abschnitt sei die Art der
Uberbauung nicht mehr vorgegeben. Der
Eigentimer kdnne zwischen Gebé&uden
mit einer unterschiedlichen Anzahl von
Stockwerken wahlen. Der Mieterlds steige
zwar im Laufe der Zeit wie im vorausge-
henden Abschnitt, der Uberbauungszeit-
punkt sei aber gegeben. Es geht nun
darum, zu ermitteln, welches die optimale
Uberbauungsart ist bzw. welche Bedin-
gung fur eine optimale Wohnungszahl gel-
ten muss.

Es zeigt sich: In jedem Zeitpunkt sollten
die diskontierten Erlése pro Wohnung
gleich gross sein wie die Baukosten fur
eine zusatzliche Wohnung. Allgemein aus-
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Fachteil

gedrlckt sollte der Grenzerlés aus einer
Wohnung die entstehenden Grenzkosten
decken.

Unter den gegebenen Voraussetzungen
flhren eine Zinssatzerhohung sowie gros-
sere Baukosten zur Errichtung von Hau-
sern mit weniger Stockwerken. Ein hohe-
rer Ausgangsmieterlds und optimisti-
schere Erléserwartungen fordern die Er-
stellung hoher Geb&ude. Wird ein spaterer
Uberbauungszeitpunkt vorgegeben, er-
héht sich die optimale Wohnungszahl und
damit die Anzahl erstellter Stockwerke.

1.4. Zeitpunkt und Art der Uberbauung

In Abschnitt 1.2. dieser Arbeit wurde ermit-
telt, welche Bedingung flir den optimalen
Uberbauungszeitpunkt bei vorgeschriebe-
ner Uberbauungsart gilt; in Abschnitt 1.3.
war die Frage zu beantworten, welches
die Bedingung fr eine optimale Uberbau-
ungsdichte bei gegebenem Uberbauungs-
datum sei. Im vorliegenden Abschnitt geht
es darum, diese beiden Bedingungen mit-
einander zu verbinden. Unter der Voraus-
setzung steigender Mieterlése soll nach
der Bedingung gesucht werden, die im Op-
timum gilt, wenn sowohl der Uberbau-
ungstermin als auch die Anzahl Wohnun-
gen pro Gebaude frei gewahlt werden kon-
nen. Es soll gezeigt werden, wie sich die-
ses Optimum &andert, wenn Veranderun-
gen im Zinssatz, der erwarteten Wachs-
tumsrate der Mieterlése sowie des laufen-
den Mietertrages auftreten.

Unter den beschriebenen Voraussetzun-
gen flhrt das Modell zu folgenden Ergeb-
nissen: Ein héherer Zinssatz veranlasst
den Grundeigentiimer zur Errichtung ei-
nes Gebaudes mit weniger Stockwerken,
eine Zinssatzsenkung beglinstigt den Bau
hdéherer Hauser. Der Einfluss einer Zins-
satzanderung auf das Uberbauungsda-
tum ist ungewiss. Die Bautatigkeit kann
beschleunigt oder verzégert werden.

Eine Zunahme der erwarteten Wachs-
tumsrate der Mietertrdge ermutigt den
Landbesitzer zur Erstellung einer grosse-
ren Anzahl von Wohnungen, wahrend die
Erwartung eines kleineren Wachstums der
Erlése die Wahl zugunsten niedrigerer
Hauser beeinflusst. Wie Veranderungen
der Wachstumsrate der Einnahmen auf
den Zeitpunkt der Uberbauung einwirken,
lasst sich nicht eindeutig ermitteln. Es
kann sein, dass eine grossere Wachs-
tumsrate der erwarteten Erlése zur Wahl
eines friheren oder eines spéateren Zeit-
punktes fir die Uberbauung fihrt.
Eindeutig ist der Einfluss von Anderungen
der laufenden Mietertrage: lhre Zunahme
veranlasst den Grundbesitzer zu einer frii-
heren Uberbauung. Entsprechend begiin-
stigt eine Reduktion der Ausgangsmieter-
trage die Verschiebung der Bautatigkeit
auf einen spateren Zeitpunkt und fiihrt da-
mit zu vermehrter Hortung. Anderungen
der laufenden Mieteinnahmen verhalten
sich neutral zur Gebaudehohe. Entspre-
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chend bewirken grossere Ausgangsmie-
ten, dass das gleiche Haus friher gebaut
wird und niedrigere Ausgangsmieten,
dass das gleiche Gebaude spéter errichtet
wird.

2. Die Instrumente der Boden-
und Wohnungspolitik

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurden
die in der Realitat bestehenden behordli-
chen Regelungen, Vorschriften und Ge-
bote nicht beruicksichtigt. Dies sollim Rah-
men des folgenden Abschnittes getan wer-
den. Die Untersuchung befasst sich zur
Hauptsache mit dem Einfluss der Instru-
mente auf die Hortung und die Dichte der
Uberbauung; deshalb bleiben einige an-
dere Auswirkungen der Massnahmen un-
erwahnt.

2.1. Die Raumplanung
2.1.1. Die Zonenvorschriften

Mit der Zoneneinteilung wird dem Parzel-
lenbesitzer die Uberbauungsdichte vorge-
schrieben. Die mit der Raumplanung ver-
bundenen Vorschriften (Ausnitzungszif-
fer, Bauhdhe usw.) versetzen den Grund-
stlickseigentimer in eine ahnliche Situa-
tion, wie sie in Abschnitt 1.2. beschrieben
wird. Es besteht jedoch ein Unterschied:
Die im Zonenplan festgelegte Geschoss-
zahl oder Ausnuiitzungsziffer entspricht ei-
nem Maximalwert, der nicht Gberschritten
werden darf; es ist jedoch mdglich, eine
geringere Uberbauungsdichte zu wahlen.
Geméss Auskunft des Kantonalen Raum-
planungsamtes wird die Moglichkeit, eine
niedrigere als die maximal zulassige Aus-
nutzung zu realisieren, manchmal benutzt
und zwar vorwiegend in Zonen, welche
eine niedrige Geschosszahl zulassen.
Hingegen besteht in Stadtnéhe und in Zo-
nen fir hdhere Geschosszahlen eine Ten-
denz, die maximal zulassige Uberbau-
ungsdichte zu realisieren.

Es kann folglich festgehalten werden: Die
Zonenplanung wirkt sich zugunsten einer
weniger intensiven Uberbauung als bei
Fehlen der betreffenden Bestimmungen
aus. In diesem Sinne beglnstigt sie kei-
neswegs einen sparsamen Umgang mit
dem Boden. Die Vorschrift geringer Uber-
bauungsintensitaten hindert den Bau-
herrn, vor allem in Stadtnahe, eine der
Knappheit des Bodens angemessene Nut-
zung zu realisieren.

Die optimale, d.h. gewinnmaximierende
Geschosszahl ist dadurch charakterisiert,
dass die Kosten flr die Erstellung eines
zuséatzlichen Stockwerkes gerade gleich
gross sind wie die aus der Vermietung die-
ses Stockwerkes erzielbaren Erlése. Liegt
diese optimale Anzahl von Stockwerken
Gber der maximal zuldssigen Anzahl, be-
deutet dies, dass der Bauherr auf Erlos-
moglichkeiten verzichten muss. Der Bau
eines zusatzlichen Geschosses wirde ihn

weniger kosten als er daran verdienen
kénnte.

Eine minimale Geschosszahl wird, wie be-
reits erwahnt, nur ausnahmsweise vorge-
schrieben. Ist die optimale Geschosszahl
kleiner als die minimal erforderliche, be-
deutet eine derartige Bestimmung, dass
bei der Errichtung der Stockwerke, welche
Uber die optimale Anzahl hinausgehen,
Kosten entstehen, die durch die Erlése
nicht gedeckt werden kénnen.

Es lassen sich keinerlei allgemeine
Schlisse Uber die Auswirkungen der Zo-
nenplane auf den Uberbauungstermin zie-
hen. In Abschnitt 1.2. wurde dargestellt,
dass eine Vergrdsserung der vorgegebe-
nen Wohnungszahl im Bereich steigender
Durchschnittskosten eine spatere Uber-
bauung beglnstigt. Dies bedeutet gleich-
zeitig, dass eine Verkleinerung der vorge-
schriebenen Anzahl von Stockwerken
eine frilhere Uberbauung fordert.

Im Bereich abnehmender Durchschnitts-
kosten bewirkt eine Reduktion der vorge-
schriebenen Geb&udehbéhe hingegen,
dass der Landeigentimer einen spéateren
Uberbauungstermin wahit.

2.1.2. Die Ausscheidung und
Erschliessung der Bauzone

Bauzonen umfassen geméss Bundesge-
setz Uber die Raumplanung (RPG) Land,
das sich fiir die Uberbauung eignet und
weitgehend Uberbaut ist oder voraussicht-
lich innert 15 Jahren benétigt und er-
schlossen wird (vgl. Art. 15 lit.b RPG).
Artikel 19 Abs. 2 RPG verpflichtet die Ge-
meinwesen zur zeitgerechten Erschlies-
sung der Bauzonen. Der Zusammenhang
zwischen dieser Bestimmung und der De-
finition der Bauzonen in Art. 15 litb RPG
legt die Annahme nahe, die Gemeinwesen
seien verpflichtet, die ausgeschiedenen
Bauzonen innert ungefahr 15 Jahren zu er-
schliessen. Auch in Artikel 5 des Wohn-
bau- und Eigentumsférderungsgesetzes
wird eine Erfullung der Erschliessungs-
pflicht entsprechend dem Bedarf innert 10
bis 15 Jahren gefordert.

Es ist jedoch umstritten, ob dem Grundei-
gentlimer ein individueller, rechtlich durch-
setzbarer Anspruch auf Erschliessung zu-
stehe. Vereinzelt wird die Meinung vertre-
ten, ein solcher Anspruch misse auf ir-
gend eine Weise gerichtlich durchgesetzt
werden konnen. Andere Autoren finden,
zwar bestehe kein derartiger Anspruch auf
Erschliessung, das rechtliche Instrumen-
tarium dafiir sei jedoch zu schaffen. So-
lange dies nicht geschehen ist, kann nicht
eingesehen werden, weshalb zu grosse
Bauzonen den Erschliessungsaufwand
fir die Gemeinden erhéhen sollten, wie
dies oft behauptet wird.

Das kantonale Recht kann vorsehen, dass
die Grundeigentimer ihr Land nach den
vom Gemeinwesen genehmigten Planen
selber erschliessen. Geméss Artikel 109
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des Baugesetzes kann der Gemeinderat
den interessierten Grundstiickseigentu-
mern vertraglich die Planung und Erstel-
lung von Erschliessungsanlagen Uberbin-
den. Von dieser Mdglichkeit wird in der
Praxis haufig Gebrauch gemacht.

Zusammenfassend kann festgehalten
werden: Bereits bei der Ausscheidung der
Bauzone haben die zustandigen Behor-
den eine Vorstellung vom wiinschbaren
Uberbauungstermin.  Zwecks Realisie-
rung dieses Termins erschliessen sie das
Gebiet und auferlegen den Bodenbesit-
zern Erschliessungsbeitrage. Damit soll
der Landeigentimer zur Uberbauung ver-
anlasst werden, denn die Haltung von un-
Uberbautem Land soll durch die zu zahlen-
den Beitrage an Attraktivitat verlieren. Es
besteht jedoch keine Bauverpflichtung.
Der Landeigentimer kann seine Parzelle
weiterhin untiberbaut lassen.

Ein weiterer Gedanke ist an dieser Stelle
einzuflechten: Da die Bauzonen viel gros-
ser sind als sie geméass Raumplanungsge-
setz sein sollten, ist Hortung im Sinne von
nicht Uberbauter Bauzone eine automa-
tisch auftretende Erscheinung.

Es interessiert nun die Frage, wie sich
eine vorzeitige Erschliessung der Grund-
sticke durch die Gemeinden mit an-
schliessender Erhebung von Beitragen
auf das Verhalten der Landeigentimer
auswirkt. Zu diesem Zwecke seien die
Baukosten unterteilt in Erschliessungs-
und Gebaudekosten. Fur die Erschlies-
sungskosten stehe das Symbol K1, fur die
Gebaudekosten das Symbol K2. Beide
Baukostenarten seien positiv von der zu
errichtenden Wohnungszahl abhéngig.
Das bisher verwendete Symbol K (W) ent-
spreche der Summe der beiden Kostenbe-
standteile.

Wiederum wartet der Landbesitzer mit der
Uberbauung, bis die Kosten, welche er
durch Verschiebung der Bautatigkeit um
eine Periode sparen kann, gleich gross
sind wie die entgangene Miete. Ein Ver-
gleich der beiden Situationen mit und
ohne vorzeitige Erschliessung fihrt zu fol-
gendem Ergebnis: Da die Gebaudekosten
alleine kleiner sind als die Gesamtkosten,
K2 < K, und die Erschliessungskosten K1
die zeitliche Optimierung bei vorzeitiger
Erschliessung nicht mehr beeinflussen,
wird der optimale Uberbauungstermin fri-
her erreicht, als wenn die Erschliessungs-
kosten erst bei Errichtung des Gebaudes
anfallen.

Eine Erschliessung vor dem Uberbau-
ungstermin beschleunigt folglich die Bau-
tatigkeit.

Als nachstes geht es um den Einfluss, den
eine frilhere Erschliessung auf die Uber-
bauungsintensitat hat.

Wie bereits ausgeflhrt, sollen im Opti-
mum die diskontierten Erlése aus einer zu-
satzlichen Wohnung die anfallenden
Grenzkosten decken. Die vor der Uber-
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bauung stattfindende Erschliessung fuhrt
zu einer Zunahme der Grenzkosten. Die
Vergrosserung der Grenzkosten ergibt
sich durch die Verzinsung der Erschlies-
sungskosten bis zum Baudatum. Die
Folge ist, dass die erstellten Gebaude we-
niger Wohnungen enthalten.

Es wird folglich eine raschere, daflr aber
weniger intensive Uberbauung erreicht.
Kurzfristig durfte dies zu einer Vergrosse-
rung des Wohnungsangebotes und damit
zu einer Reduktion der Mieterldse fihren.
Langerfristig wird bei einer gegebenen
Grosse der Bauzone durch die weniger in-
tensive Uberbauung jedoch ein geringe-
res Wohnungsangebot resultieren als
ohne zeitlich vorgezogene Erschliessung.
Je kleiner die Bauzone ist, desto eher wird
sich dieses geringere Wohnungsangebot
in einer erhdhten Wachstumsrate der Miet-
erlése und damit einer Zunahme der Bo-
den- und Immobilienwerte ausdricken.
Anzufligen ist, dass die aus der Mass-
nahme resultierende, geringere Uberbau-
ungsdichte nicht mit dem Ziel des haushal-
terischen Umgangs mit dem Boden zu ver-
einbaren ist.

Eine unerwartete Vergrésserung der Bau-
zone wirde wiederum zu einem Sinken
der Bodenpreise, Hauserpreise und des
Mietzinsniveaus fuhren. Wurde die Ver-
grosserung der Bauzone jedoch bereits er-
wartet, hat sie keinen Einfluss auf die ge-
nannten Grossen.

Aus diesen Uberlegungen lésst sich der
Schluss ziehen, dass es der Stabilisierung
des Boden- und Wohnungsmarktes dien-
lich ist, langfristig verbindliche Zonen-
plane aufzustellen. Es wird auch deutlich,
dass eine restriktive Formulierung dieser
Plane im Interesse der Hausbesitzer liegt.

2.2. Die Bauverpflichtung

Gemass Artikel 9 des Wohnbau- und Ei-
gentumsférderungsgesetzes kann bei ei-
ner Baulandumlegung die Zuteilung der
Grundstliicke mit der Auflage verbunden
werden, dass die Parzellen in einer fir den
Eigentimer zumutbaren Frist Uberbaut
oder flir Zwecke, die der Uberbauung die-
nen, zur Verfligung gestellt werden. Diese
Bauverpflichtung wird im Grundbuch fest-
gehalten.

Im Kanton Appenzell-Innerrhoden werden
seit dem 28. April 1985 Neueinzonungen
nur noch in Verbindung mit einer Bauver-
pflichtung vorgenommen. Aufgrund der
neuen Regelung gilt diese Baupflicht fur
alle aufgrund des neuen Baugesetzes
Uberarbeiteten Baulandzonen.

Es wird eine Uberbauungsfrist von 6 Jah-
ren gesetzt. Nach Ablauf dieser Frist wird
die nicht Uberbaute Parzelle ausgezont.
Die Behdérden mussen nicht damit rech-
nen, eine Entschadigung wegen materiel-
ler Enteignung zahlen zu mussen, da die
Einzonung von vornherein auf Zeit erfolgt.
Die Festlegung einer Uberbauungsfrist
durch die Behorden entzieht das Bauda-

tum der privaten Optimierung. Im Unter-
schied zu der in Abschnitt 1.3. dargestell-
ten Situation hat der Landeigentiimer die
Méglichkeit, vor Ablauf der gesetzten Frist
zu bauen.

Im optimalen Uberbauungstermin sind die
Kosten, welche durch Verschiebung der
Bautatigkeit um eine Periode gespart wer-
den konnen, gleich gross wie die dadurch
entgangene Miete. Muss zum Beispiel
eine Periode friher gebaut werden, sind
die bis zum optimalen Zeitpunkt zu erwar-
tenden Erldse offenbar kleiner als die
durch die zeitliche Verschiebung erfolgte
Zunahme der Baukosten.

In Abschnitt 1.3. wurde ermittelt, dass eine
Verschiebung des vorgegebenen Uber-
bauungszeitpunktes auf einen spéateren
Termin die optimale Wohnungszahl er-
hoht, wahrend eine Vorverlegung der Bau-
tatigkeit die Erstellung niedrigerer Ge-
baude bewirkt. Die Festlegung von Uber-
bauungsfristen wirkt sich folglich zu Gun-
sten einer kleineren Uberbauungsdichte
aus.

Die Bestimmung von Uberbauungsfristen
férdert eine frihere und weniger intensive
Uberbauung als sie ohne derartige Vor-
schriften stattfinden wirde. Die Zunahme
des Wohnungsangebotes flihrt vortberge-
hend zu einer Mietzinsreduktion. Je klei-
ner die Bauzone ist, desto friher kommt
es zu einem verstarkten Wachstum der
Mieterlose.

Die im Kanton Appenzell-Innerrhoden ge-
troffene Regelung verstarkt die provisori-
sche Wirkung der Zonenplane. Sie wider-
spricht damit der Forderung nach langfri-
stig gultigen Zoneneinteilungen. Falls
stets unsicher bleibt, ob eine Neueinzo-
nung vorgenommen wird oder nicht, ist mit
den entsprechenden Schwankungen auf
dem Bodenmarkt zu rechnen. Auch fur die
Spekulation ergeben sich bessere Mdg-
lichkeiten. Sollte es sich jedoch erweisen,
dass jeder Neueinzonung bei Bauabsicht
entsprochen wird, ist die Regelung wir-
kungslos. Der einzige Unterschied zu den
Bestimmungen anderer Kantone be-
stinde darin, dass das Land, solange es
nicht Uberbaut wird, nicht zur Bauzone ge-
hort und somit in einem rein terminologi-
schen Sinn nicht gehortet wird.

2.3. Die Mietpreiskontrolle

Seitdem am 27. September 1936 alle Miet-
preise im Rahmen eines allgemeinen
Preisstops der Kontrolle durch die Eidge-
nossische Preiskontrollstelle unterworfen
wurden, lésten sich im Laufe der Zeit un-
terschiedliche Eingriffe in die Mietpreisbil-
dung ab. Die Mietpreiskontrolle wurde zu-
erst von der Mietpreisuberwachung, dann
vom Bundesbeschluss Giber Massnahmen
gegen Missbrauche im Wohnungswesen
vom 30. Juni 1972 abgeldst. Seit dem 1.
Oktober 1987 ist er flr die ganze Schweiz

gultig.
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Im bereits vorgestellten Modell lassen sich
diese Vorschriften, je nach Formulierung,
als eine Reduktion der erwarteten Wachs-
tumsrate der Mieterldse, n, und/oder eine
Verkleinerung des Ausgangsmietertrages
r (0) erfassen.

Aus Abschnitt 1.2. ist bekannt: Bei vorge-
schriebener Gebaudehdhe bewirkt eine
Reduktion der Wachstumsrate der erwar-
teten Mieterlose, dass die Uberbauung
auf einen spateren Zeitpunkt verschoben
wird. Die Massnahme begtinstigt somit die
Hortung von Boden.

Sowohl bei vorgeschriebenem Uberbau-
ungstermin als auch bei freier Wahl des-
selben bewirkt die Erwartung eines ge-
ringeren Ertragswachstums eine Reduk-
tion der Anzahl Wohnungen, die pro Ge-
baude erstellt werden. Folglich wird durch
die Massnahme eine geringere Uberbau-
ungsdichte erzielt (vgl. die Abschnitte 1.3.
und 1.4.).

Der Riickgang der Bautatigkeit fihrt zu ei-
nem immer stérkeren Auseinanderklaffen
zwischen behdrdlich verordneter Miete
und jener Miete, die sich ohne amtliche In-
tervention ergeben wiirde und damit zu ei-
ner immer grdsseren Diskrepanz zwi-
schen Angebot und Nachfrage. Bei der
Aufhebung der Wachstumsbeschrankung
fur die Mieterldse ist damit zu rechnen,
dass die Mieten sehr stark steigen. Die
wahrend der Dauer der Giltigkeit der Vor-
schriften erbauten Hauser enthalten weni-
ger Wohnungen als bei einem Verzicht auf
die Massnahme. Je kleiner die Bauzone
ist, desto friher wirkt sich die geringere
Dichte ebenfalls zu Gunsten eines starke-
ren Anstiegs der Mieten aus. Die zu erwar-
tenden grossen Mietpreissteigerungen ha-
ben eine stark anregende Wirkung auf den
Wohnungsbau. Dadurch dirfte sich das
Wachstum der Mieterldse wieder verlang-
samen.

Wenn eine Parzelle nur durch Uberbauung
genutzt werden darf, bedeutet das véllige
Ausbleiben von Mieterldssteigerungen,
dass der Boden keinen Wert aufweist. Der
Boden ist unter den getroffenen Annah-
men als Anlagemdglichkeit nicht mehr at-
traktiv. Das Geld wird in andere Vermo-
gensguter investiert. Bestehen andere
Méglichkeiten neben der baulichen Nut-
zung, hat der Boden einen Wert, der den
erwarteten kapitalisierten Erlésen aus die-
ser alternativen Nutzung entspricht. In bei-
den Fallen erleiden die Boden- und Haus-
besitzer Vermdgenseinbussen bei der Ein-
flhrung der Mietpreisvorschriften. Die Bo-
den- und Immobilienwerte bleiben auf
dem kleineren Niveau, solange mit einer
Beibehaltung der Massnahme gerechnet
werden muss. Sobald die Vorschriften auf-
gehoben werden, oder ihre Aufhebung er-
wartet wird, steigen die Vermdgenswerte.
Wirken sich die Mietpreisvorschriften in ei-
ner Verkleinerung des Ausgangsmieterlo-
ses r (0) aus, hat dies eine Verzégerung
der Bautétigkeit zur Folge. Dies gilt sowohl
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bei einer vorgeschriebenen Anzahl von
Stockwerken als auch bei freier Wahl der
Uberbauungsdichte (vgl. die Abschnitte
1.2. und 1.4.). Die Vorschrift gibt dem Land-
eigentimer einen Anreiz, den Boden zu
horten.

Bei vorgeschriebenem Uberbauungsda-
tum bewirkt ein verminderter Wert fur r (0),
dass ein kleineres Gebaude errichtet wird
(vgl. Abschnitt 1.3.). Kann der Parzellenbe-
sitzer den Zeitpunkt der Bautatigkeit frei
wahlen, hat die Massnahme keinen Ein-
fluss auf die Uberbauungsintensitat (vgl.
1.4.).

Die weiteren Auswirkungen sind weitge-
hend identisch mit jenen einer Beschran-
kung des Mieterléswachstums. Einzig fur
den Fall, dass die Anzahl von Stockwer-
ken durch die Reduktion von r (0) nicht be-
einflusst wird, ergibt sich eine Abwei-
chung. Nach Aufhebung der Vorschriften
wirkt sich dies in einem weniger steilen An-
stieg des Mietpreisniveaus aus.

2.4. Die Bauvorschriften

Das Baugesetz bestimmt in Art. 69 Abs. 1,
dass das Baureglement die allgemeinen
Bauvorschriften der Gemeinden, die Vor-
schriften zum Zonenplan sowie allenfalls
abgaberechtliche Regelungen enthalten
soll. Im Baugesetz findet man Bestimmun-
gen bezuglich der Erschliessung des
Grundsticks, des Ortsbild- und Land-
schaftsschutzes, bezlglich der Umge-
bungsgestaltung usw. (vgl. Art. 9, 14-18
BauG).

Reglemente legen Gebuhren fur Leistun-
gen der Gemeindeorgane im Baubewilli-
gungsverfahren und bei baupolizeilichen
Verrichtungen fest. Sie bestimmen auch
die Gebuhren fur die Mitwirkung der Ge-
meindeorgane bei der Verteilung oder
beim Bezug von Erschliessungskosten im
Interesse der Grundeigentimer (vgl. Art.
69 Abs. 3 BauG).

Die Erfillung der genannten Vorschriften
und die Bezahlung der genannten Abga-
ben flihren zu einer Erhéhung der Bauko-
sten. Bei gegebener Uberbauungsintensi-
tat fihrt die Baukostenerhéhung zu einer
Verschiebung der Bautatigkeit auf einen
spateren Zeitpunkt, fordert also die Hor-
tung. Dies ergibt sich aus den Ausfiihrun-
gen in Abschnitt 1.2. In Abschnitt 1.3.
wurde festgehalten, dass eine Baukosten-
erhdhung bei vorgeschriebenem Uber-
bauungsdatum zur Wahl einer geringeren
Wohnungszahl durch den Bauherrn flhrt.
Es ist deshalb damit zu rechnen, dass eine
Baukostenerh6hung das Wohnungsange-
bot voribergehend reduziert und damit
eine Erhéhung des Mietzinsniveaus be-
wirkt. Spéater, wenn sich die Errichtung von
Gebauden trotz der gestiegenen Bau-
kosten wieder lohnt, ist auch mit einer Re-
duktion der Mietzinse zu rechnen.

2.5. Die Wohnbauférderung
Die Massnahmen der o6ffentlichen Hand

zur Foérderung des Wohnungsbaus beste-
hen zur Hauptsache aus finanziellen Lei-
stungen an Kapitalgeber, Produzenten,
Bauherren oder Hauseigentiimer, durch
die eine Vergrosserung des Wohnungsan-
gebotes erreicht werden soll.

Die Gewahrung verbilligter Darlehen so-
wie die im Rahmen friherer Wohnbaufér-
derungsaktionen direkt vergebenen Bau-
kostenbeitrage fuhren fir den Grundbesit-
zer zu einer Baukostensenkung. Aus Ab-
schnitt 1.2. ist bekannt, dass eine Bau-
kostensenkung bei gegebener Uberbau-
ungsart eine frihere Bautatigkeit fordert.
Bei gegebenem Uberbauungszeitpunkt
wird eine dichtere Uberbauungsart ge-
wahlt, wenn die Baukosten sinken (vgl. Ab-
schnitt 1.3.).

Von der Ausdehnung des Wohnungsange-
botes profitieren die Mieter in Form einer
Senkung des Mietniveaus. Nach der An-
passung steigen die Mieten wieder mit der
bisherigen Wachstumsrate. Der Hausbe-
sitzer profitiert im Rahmen der Differenz
zwischen dem Barwert der Zinserleichte-
rung bzw. der Hohe des Baukostenbeitra-
ges und dem Barwert der Mietzinsreduk-
tion.

Die Gewahrung jahrlicher Zuschisse auf
dem Wege der Subjekt- oder Objektférde-
rung bewirkt eine Erhéhung der vom
Hauseigentimer erzielbaren Bruttomieter-
l6se. Als Bruttomieterlds sei die Summe
aus dem vom Mieter bezahlten Nettoerlos
und der Subvention bezeichnet. Der An-
stieg dieses Bruttomieterléses hat eine
sprunghafte Erhdhung der Boden- und Im-
mobilienwerte zur Folge.

Die Auswirkungen eines grosseren Wertes
far r (0) sind von den Ergebnissen in den
Abschnitten 1.2. bis 1.4. her bekannt. Bei
gegebener, aber auch bei frei wahlbarer
Baudichte, wird ein friiheres Baudatum ge-
wahlt. Wird der Uberbauungstermin vorge-
schrieben, werden pro Gebaude mehr
Stockwerke gebaut; kann der Bauherr den
Uberbauungszeitpunkt selbst wahlen, hat
der erhdhte Mietertrag keinen Einluss auf
die Intensitat der Uberbauung. Die zu-
nahme des Wohnflachenbestandes lasst
die Nettomiete sinken. Da nach anfangli-
cher Anpassung der Mieterlos mit der glei-
chen Rate wachst wie zuvor, profitieren so-
wohl Haus- und Bodenbesitzer als auch
Mieter von der Massnahme. Interessant
ist, dass die Mieter nur deshalb profitieren,
weil freies Bauland die Ausdehnung der
Wohnungsproduktion erméglicht. Wenn
diese nicht mehr méglich ist, kann sich das
Wohnungsangebot nicht anpassen. Damit
entfallt auch die Wirkung auf die Netto-
miete. Alle staatlichen Zahlungen fliessen
dann in die Hande der Hausbesitzer. Sinn
(1984) weist auf diesen Zusammenhang
hin und erwahnt, dass sich daraus interes-
sante Perspektiven fur eine politische Par-
tei eroffnen, welche sich als sozial enga-
giert vorstellen, aber gleichwohl den Haus-
besitzern Vorteile verschaffen mdchte.
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Partie rédactionnelle

Diese Interessen verfolgt sie am wirksam-
sten, indem sie die Landbesitzer dazu
zwingt, gehortete Grundstiicke so rasch
als moglich zu tberbauen oder zur Uber-
bauung freizugeben und danach den Mie-
tern oder den Hausbesitzern direkt gross-
zugig Mietzuschusse zukommen lasst.
Die verglnstigte Abgabe von Land durch
die Gemeinden wirkt sich wie eine Bau-
kostenreduktion aus. Der Eigenbau durch
die Gemeinden stellt sehr hohe finanzielle
Anforderungen und kann keine Alternative
fur den privaten Wohnungsbau sein. Erst
wenn er in grésserem Ausmass vorge-
nommen wirde, kdnnte er eine vorlberge-
hende Senkung der Mieterl6se bewirken.
Wird das Land im Baurecht abgegeben,
wird der Baurechtnehmer Eigentimer der
von ihm erstellten oder bereits bestehen-
den Bauten. Der Bauberechtigte entrichtet
dem Grundeigentimer wahrend der Bau-
rechtsdauer einen Baurechtszins. Beim
sozialen Wohnungsbau und zur Ansied-
lung neuer Industrie wird regelmaéssig eine
kleinere als marktmaéssige Verzinsung ver-
einbart. Nebst anderer Bedingungen (z.B.
bezlglich Gestaltung, Unterhalt usw. der
Gebaude) kann die Vergabe des Bau-
rechts an die Voraussetzung einer Art
Mietpreiskontrolle durch den Baurechtge-
ber verbunden werden.

Um einen gewinnbringenden Verkauf der
Liegenschaft durch den Baurechtnehmer
zu verhindern, wird die Einschréankung der
Ubertragbarkeit des Eigentums vorge-
nommen, indem dem Baurechtsgeber ein
Vorkaufsrecht eingeraumt wird.

Lohnt sich die Baurechtnahme trotz allen
Einschrankungen, ist mit denselben Aus-
wirkungen wie bei der Mietzinsverbilligung
zu rechnen.

3. Steuern und Subventionen

3.1. Die Steuern

Allgemein findet sich in der Literatur die
Ansicht, dass eine Steuer auf Bodenei-
gentum in Bezug auf die Ressourcen-Allo-
kation neutral sei. Aus diesem Grund wird
sie oft auch als ideale Steuer bezeichnet.
Diese Beurteilung bezieht sich jedoch nur
auf eine statische Betrachtungsweise. Es
soll gezeigt werden, dass in einem inter-
temporalen Sinne eine Steuer nicht unbe-
dingt neutral ist.

Die zur Zeit erhobenen Steuern untertei-
len sich in die Grundstucksvermégens-
steuer im Rahmen der allgemeinen Ver-
maogenssteuer, die Sondersteuern auf Lie-
genschaften, die Bodenertragssteuern im
Rahmen der allgemeinen Einkommens-
steuern und die Grundstlickgewinnsteu-
ern. Ferner werden Handanderungsabga-
ben erhoben. Die folgenden Ausflihrun-
gen beziehen sich im speziellen auf die
Verhéltnisse im Kanton Bern.

Der Einfluss der Steuern auf die privatwirt-
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schaftliche Optimierung des Uberbau-
ungszeitpunktes ergibt sich durch die un-
terschiedliche steuerliche Behandlung
von Uberbautem und unuberbautem Bo-
den. Eine unterschiedliche Behandlung
der beiden Bodenkategorien ist bei allen
Steuern festzustellen, welche aufgrund
des amtlichen Wertes der Grundstlicke er-
hoben werden. Die Kriterien zur Bestim-
mung des amtlichen Wertes sind je nach
Nutzung und Eigentimer unterschiedlich.
Far landwirtschaftlichen Boden ist der Er-
tragswert, fur Uberbauten Boden der Er-
trags- und der Verkehrswert entschei-
dend. Dazu kommt, dass die Ertragswert-
berechnung fir landwirtschaftlichen Bo-
den bedeutende Abzlige von den Erlésen
zulasst, was fur die Ertragswertberech-
nung des nichtlandwirtschaftlichen Bo-
dens nicht zutrifft. Landwirtschaftlich ge-
nutzte Grundstiicke in der Bauzone, fir
die der Eigentlimer mit der Gemeinde ein
mindestens 15 Jahre dauerndes, entscha-
digungsloses Bauverbot vereinbart hat,
werden entsprechend ihrem Ertragswert
besteuert (vgl. Art. 27 Abs. 2 des Dekretes
betreffend die Hauptrevision der amtlichen
Werte).

Der Grossratsbeschluss betreffend die au-
thentische Auslegung von Art. 27 Abs. 2
des Hauptrevisionsdekretes prazisierte
diese Bestimmung dahingehend, dass
eine Unterscheidung in eigentumsrechtli-
cher Hinsicht vorgenommen werden
muss. Wird ein massgebender Anteil des
Einkommens des Eigentumers aus der
Landwirtschaft erzielt, entspricht der amtli-
che Wert dem Ertragswert landwirtschaftli-
cher Grundstlcke. Bezieht der Eigentl-
mer nicht einen massgebenden Anteil des
Einkommens aus der Landwirtschaft, wird
in einem ersten Schritt der Verkehrswert
um die Halfte reduziert. Anschliessend
werden von dieser Grdsse 80 oder 60 Pro-
zent (je nach Erschliessungsgrad) berech-
net, um zum amtlichen Wert zu gelangen.
Es wird also der als Steuerbemessungs-
grundlage dienende amtliche Wert um die
Halfte reduziert.

Diese Regelungen wirken sich auf die
Grundvermdgenssteuer und die Liegen-
schaftssteuer aus. Um sie zu berticksichti-
gen, wird das vorgestellte Modell durch die
Einfihrung unterschiedlicher Vermégens-
steuersatze vor und nach der Uberbauung
erweitert. In der bernischen Besteue-
rungspraxis findet man zwar nicht ver-
schiedene Steuersatze fur Uberbautes
und unuberbautes Land, aber die unter-
schiedliche Ermittlung des amtlichen Wer-
tes fUr die verschiedenen Grundstlicksar-
ten fUhrt zu unterschiedlichen Steuerbe-
messungsgrundlagen, was sich gleich
auswirkt wie die Anwendung verschiede-
ner Steuersatze.

3.2. Die Subventionen

Es gibt neben den Steuern eine weitere
Quelle fir die Ungleichbehandlung von

Uberbautem und nicht Gberbautem Boden,
namlich die Landwirtschaftspolitik.

Das agrarpolitische  Instrumentarium
reicht von Importschutzmassnahmen
(z.B. Preis- und Zollzuschléage) zur Preis-
garantie mit staatlicher Ubernahmepflicht
fur die Erzeugnisse bis zu direkten Ein-
kommenszuschissen.

Im Rahmen dieser Arbeit soll nicht auf die
verschiedenen Arten von Subventionen
und die Bedingungen fir ihre Entrichtung
eingegangen werden. Es soll jedoch fest-
gehalten werden, dass die Auszahlung
von Subventionen flir Agrarerzeugnisse
oder pro Bodeneinheit die Erzielung eines
héheren Einkommens aus dem nicht tber-
bauten Boden ermdglicht. Deshalb wird
die Méglichkeit, vor der Uberbauung Er-
|6se zu erzielen, im Modell beruicksichtigt.

3.3. Uberbauungsentscheid unter
Beriicksichtigung von Steuern und
Subventionen

Zusatzlich zu den im vorgestellten Modell
genannten Uberlegungen soll nun fiir den
Grundbesitzer eine Rolle spielen, dass
schon vor der Uberbauung ein Einkom-
men erzielt werden kann und dass er Steu-
ern entrichten muss. Es wird untersucht,
wie sich diese in der Realitat zu beobach-
tenden Umstande auf den Uberbauungs-
zeitpunkt und die Uberbauungsart auswir-
ken.

3.4. Der optimale
Uberbauungszeitpunkt

Im erweiterten Modell sind die folgenden
Symbole zusétzlich zu berlicksichtigen:

f(t) entspreche dem landwirtschaftli-
chen Erlds, der pro Zeiteinheit um
den konstanten Prozentsatz a zu-
nehme.

s1 bezeichne den Vermdgenssteuer-
satz flr untberbaute,

s2 den Vermogenssteuersatz fir Gber-
baute Grundstticke.

Ziel des Bodenbesitzers ist es wiederum,
pro Bodeneinheit die Differenz zwischen
dem Barwert der Erlése und dem Barwert
der Baukosten beziiglich des Uberbau-
ungszeitpunktes T zu maximieren.

Wenn der Bodenbesitzer die Uberbauung
um eine Periode verschiebt, bezieht er
weiterhin das Einkommen aus der nicht-
baulichen Nutzung und er spart die Bau-
kosten sowie die zum Ansatz s2 berechne-
ten Steuern. Andererseits verzichtet er auf
die Mieterlése und er muss weiterhin die
zum Ansatz s1 berechneten Steuern ent-
richten.

Entsprechend flihren eine Erhéhung der
Einkommen aus nicht Uberbautem Boden,
eine Erhéhung der Baukosten sowie eine
Erhéhung des Steuersatzes nach der
Uberbauung zu einer Verzégerung der
Bautétigkeit, wahrend ein héherer Steuer-
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satz fir nicht Uberbauten Boden zu einer
schnelleren Uberbauung fiihrt.

Diese Ergebnisse sind auch intuitiv ein-
leuchtend. Der Anreiz zu bauen wird redu-
ziert, wenn auch mit geringerem Kapital-
einsatz und ohne, dass sich der Grundbe-
sitzer auf eine endgultige Nutzung festle-
gen muss, ein Einkommen erzielt werden
kann. Dieses Einkommen wird durch die
Landwirtschaftspolitik, insbesondere
durch die Auszahlung von Subventionen,
gewahrleistet bzw. erhéht.

Eine Zunahme des Steuersatzes auf tiber-
bautem Boden fuhrt zu einem spéateren
Uberbauungszeitpunkt, weil damit den ho-
heren Steueraufwendungen ausgewichen
werden kann.

Die héheren Steuern lassen kleinere Net-
toertréage aus der Errichtung eines Gebau-
des erwarten. Der Grundbesitzer wartet
folglich, bis die Mietertrage derart gestie-
gen sind, dass sich auch unter Berticksich-
tigung der héheren Steuern die Errichtung
eines Gebaudes lohnt. Umgekehrt wiirde
eine Senkung dieses Steuersatzes den
Entscheid fur eine Bautatigkeit beschleu-
nigen.

Eine héhere Besteuerung des nicht tber-
bauten Bodens flhrt zu einer friiheren
Uberbauung, da sie einen Attraktivitatsver-
lust fur die Bodenhaltung bewirkt. Umge-
kehrt kommt es bei einer Senkung dieses
Steuersatzes spéater zu einer Uberbau-
ung.

3.3.2. Die optimale Uberbauungsart

Die Erhebung einer Steuer auf Gberbau-
ten Grundstiicken bzw. Immobilien fihrt
zu einer Reduktion des aus einer zusatzli-
chen Wohnung erzielbaren Ertrages. Im
Optimum stehen dem kleineren Grenzer-
16s ebenfalls kleinere Grenzkosten gegen-
Uber. Dies bedeutet, dass im neuen Opti-
mum eine kleinere Anzahl von Wohnun-
gen gebaut wird. Intuitiv ist verstandlich,
dass die Erhebung oder Erhéhung einer
Steuer auf dem Wert von Immobilien die
Anzahl von zu errichtenden Wohnungen
reduziert. Eine Reduktion des betreffen-
den Steuersatzes hatte den Bau von héhe-
ren Gebauden zur Folge.

Die Erhebung einer Steuer auf dem un-
Uberbauten Grundstuck hat keinen Ein-
fluss auf die gewdhite Uberbauungs-
dichte.

Die Erwerbsmaéglichkeiten vor der Uber-
bauung und damit auch die Auszahlung
von landwirtschaftlichen Subventionen
wirken sich nicht auf die Wahl der Uber-
bauungsdichte aus. Es scheint auch 6ko-
nomisch einleuchtend, dass die Besteue-
rung und Férderung der nicht-baulichen
Nutzung keinen Einfluss auf die spatere
Uberbauungsart haben.

3.3.3. Die Beurteilung der Situation

Skouras (1978) sowie Arnott und Lewis ka-
men zu vergleichbaren Resultaten bezlg-
lich der Wirkung von Subventionen und
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Steuern auf den Uberbauungszeitpunkt,
wie sie in den vorausgehenden Abschnit-
ten geschildert wurden.

Die Anwendung dieser Ergebnisse auf die
schweizerischen und im speziellen berni-
schen Verhaltnisse fuhrt zur Einsicht, dass
zwar von vielen Parteien Uber die Bauland-
hortung geklagt wird, aber andererseits
eine Politik betrieben wird, welche das so-
genannte Horten von Boden beglnstigt.
Die Bausteine dieser Politik sind die 6ffent-
liche finanzielle Unterstiitzung der land-
wirtschaftlichen Aktivitaten und die unter-
schiedliche Berechnung der amtlichen
Werte fur Uberbautes und nicht iberbau-
tes Land. Insbesondere die Mdglichkeit,
Bausperrvertrdge abzuschliessen, fuhrt
wegen des damit verbundenen Steuervor-
teils zu einer Beglnstigung des Hortens
von unuberbauten Grundsticken. Aber
auch ohne diese Mdglichkeit des Ab-
schliessens solcher Vertrage bewirken die
gultigen Regelungen eine steuerliche Be-
vorzugung des Haltens von unuberbauten
Parzellen.

3.4. Ausblick: Die Revision der
amtlichen Werte

Im Rahmen einer Hauptrevision ist eine
Anpassung der amtlichen Werte mit Wir-
kung auf den 1.1.1989 erfolgt. Die Bewer-
tungskriterien sind fir nichtlandwirtschaft-
lichen Boden weitgehend die selben ge-
blieben. Land- und forstwirtschaftliche
Grundstlicke werden neu nach eidgenos-
sischen Schéatzungsnormen bewertet. Die
Bauverbotsdienstbarkeiten werden aufge-
hoben bzw. bei der amtlichen Bewertung
ab 1993 nicht mehr berlcksichtigt.

Die Revision flihrt, wegen der Aufhebung
der BerUcksichtigung der Bausperrver-
trage, zu einer starkeren Ungleichbehand-
lung zwischen Landwirten sowie offent-
lich-rechtlichen Korperschaften und Nicht-
landwirten. Fir den Nicht-Landwirt wird
das Halten von freiem und landwirtschaft-
lich genutztem Boden in der Bauzone we-
sentlich teurer als flr den Landwirt.

Die Baulandhortung bzw. landwirtschaftli-
che Nutzung von Bauland, das sich im Be-
sitz von Nicht-Landwirten befindet, wird
dadurch entmutigt, wahrend die landwirt-
schaftliche Nutzung von Bauzonen durch
Landwirte und die Haltung von Baulandre-
serven durch die Offentlich-rechtlichen
Kdrperschaften weiterhin begunstigt wer-
den (man beachte die unterschiedlichen,
politisch gefarbten Bezeichnungen flir das
gleiche Verhalten durch verschiedene Par-
teien). Bei der Vorbereitung eines neuen
Steuergesetzes wird nun die Méglichkeit
einer Nachbesteuerung beim Verkauf von
Bauland durch Landwirte diskutiert, ohne
dass sich bereits eine definitive Regelung
abzeichnet.

Aus der Neuregelung ergibt sich zudem
eine noch starkere Ungleichbehandlung
zwischen landwirtschaftlichen und Uber-
bauten Grundstlicken. Dies ergibt sich,

Fachteil

weil man keine grosse Veranderung des
amtlichen Wertes des landwirtschaftlichen
Bodens, aber eine deutliche Erhéhung
des amtlichen Wertes der Uberbauten
Grundstlcke erwartet.

Schlussbemerkungen

Dass ein bestimmter Anteil der in der Bau-
zone befindlichen Grundstiicke gehortet
wird, d.h. auf eine spatere Uberbauung
wartet, ist nicht nur aus privater, sondern
auch aus volkswirtschaftlicher Sicht zu be-
grussen. Die Verschiebung der Bautatig-
keit auf ein spateres Datum geschieht im
Bestreben, die Verluste wahrend der soge-
nannten «Durststrecke» zu vermeiden.
Haufig ermdglicht die Wahl eines spateren
Uberbauungszeitpunktes auch eine vor-
teilhaftere Nutzung des Bodens. Diesem
Zusammenhang muss vor allem deshalb
Rechnung getragen werden, weil der Bau
eines Hauses kaum rickgéngig zu ma-
chen ist und Umbauten teuer zu stehen
kommen.

Falls die Anzahl der gehorteten Grund-
stlicke aber als zu gross empfunden wird,
sollte man die Ursache daflr eher in den
steuerlichen Gegebenheiten und der Sub-
ventionspolitik als in der Bosheit starrkdpfi-
ger Bodeneigentimer suchen.

Speziell gegen die Hortung gerichtete
Massnahmen, wie die vorzeitige Er-
schliessung des Bodens oder die Setzung
von Uberbauungsfristen fiihren zwar zu ei-
ner friiheren Uberbauung, bewirken aber
eine weniger intensive Uberbauung.
Unerwartete Veranderungen der Bauzone
fihren zu entsprechenden Schwankun-
gen der Boden- und Hauserpreise sowie
des Mietzinsniveaus. Langfristig verbindli-
che Zonenplane koénnen eine Stabilisie-
rung der erwahnten Grdssen herbeiflh-
ren. Damit kann auch der Spielraum fir
Spekulationen reduziert werden.

Eine Verkleinerung der Bauzone fuhrt zu
héheren Boden- und Hauserpreisen sowie
zu einem Anstieg des Mietzinsniveaus.
Dieses Vorgehen liegt demnach im finan-
ziellen Interesse der Hausbesitzer und je-
ner Bodenbesitzer, deren Land in der Bau-
zone bleibt. Es wird klar, dass ein Wider-
spruch darin besteht, die Bauzone zu ver-
kleinern und gleichzeitig Uber zu hohe
Werte der genannten Gréssen zu klagen.
Laut einer Studie des Raumplanungsam-
tes von 1984 betragt die Flache aller Bau-
zonen im Kanton Bern 24 047 ha. Dies
entspricht knapp 4% der Kantonsflache.
Eine ahnliche Untersuchung aus dem
Jahre 1974 wies eine Grdsse der Bauzone
von 24 740 ha (ohne Kanton Jura) aus. In
der Zwischenzeit wurden offensichtlich
3700 ha ausgezont. Auch ohne das Auftre-
ten von Spekulanten dirfte diese Politik zu
einer Erhéhung des Mietzinsniveaus so-
wie der Haus- und Bodenpreise geflhrt
haben.
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Classification des types de
référence spatiale utilisés dans
les systéemes d’information a
référence spatiale (SIRS)

J.-J. Chevallier, Y. Bédard

Lutilisation d’une référence spatiale pour situer les informations gérées constitue
la différence majeure entre un SIRS et un systéme d’information traditionnel. En
I'absence d’une théorie rigoureuse en la matiére, les choix dont on dispose actu-
ellement sont surtout de nature technologique (systéme «vecteur» ou systéme
«raster»).

La présente contribution vise a améliorer la connaissance dans le domaine et a je-
ter les bases d’une théorie de la référence spatiale en présentant certaines no-
tions de base, les divers types de référence spatiale envisageables, et la maniére
dont on peut sélectionner la meilleure solution pour un probleme considéré. Elle
se base d’une part sur les besoins a satisfaire a 'aide d’'un SIRS, et d’autre part sur
les échelles de mesures utilisables pour la détermination de la référence spatiale
elle-méme. Quelques exemples illustrent les principes énoncés, et montrent que
I'on obtient ainsi une classification sans équivoque de tous les types de données
a référence spatiale, qu’elles soient informatisées ou non, indépendamment de
toute considération technologique.

Ein Raumbezogenes Informationssystem (RBIS) zeichnet sich gegentiber einem
traditionellen Informationssystem durch die Benlitzung eines rdumlichen Bezugs-
systems fiir die verwalteten Daten aus. Eine strenge Theorie fehlt bis anhin; die In-
formatiktechnologie stellt Vektorsysteme und Rastersysteme zur Wahl.

Der vorliegende Beitrag will die diesbeziiglichen Kenntnisse erweitern und legt
die Basis fiir eine Theorie des rdumlichen Bezugssystems; er stellt verschiedene
Grundbegriffe und Typen rdumlicher Bezugssysteme sowie Mdglichkeiten, fiir ein
Problem die beste Lésung auszuwéhlen, vor. Der Artikel behandelt einerseits die
mit Hilfe eines RBIS zu I6senden Aufgabenstellungen und andererseits die Mass-
nahmen zur Bestimmung des rdumlichen Bezugsystems selbst. Anhand von Bei-
spielen werden die vorgestellten Grundsétze und die Klassifikation der raumbezo-
genen Datentypen aufgezeigt.
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1. Etat des connaissances en
matiére de référence spatiale

1.1. Données a référence spatiale

Traditionnellement, on distingue essentiel-
lement données «vecteur» et données
«raster». Cette distinction nous apparait
d’abord comme la conséquence de déve-
loppements technologiques différents
dans le domaine de la saisie des données,
de leur gestion, de leur représentation gra-
phique ou de certains algorithmes de trai-
tement spécifiques.

Les données «vecteurs» sont traditionnel-
lement saisies par relevé terrestre (coor-
données de points, descriptions de lignes
ou de périmeétres), gérées dans des syste-
mes dérivés des systemes de CAO
couplés a des bases de données, repré-
sentées graphiquement a l'aide de tra-
ceurs a plume, et traitées par des algorith-
mes de calcul de superficie, de distance,
de longueur etc.

Pour leur part, les données «raster» sont
souvent saisies par télédétection ou obte-
nues par «scanning» de documents exis-
tants, gérées et traitées dans des syste-
mes de traitement d’'images numériques,
puis représentées sur des écrans sous la
forme de pixels juxtaposés.

Il en résulte que la classification des types
de données «vecteur» ou «raster» ne
découle pas d’une théorie cohérente glo-
bale pour la structuration de I'information
spatiale. Une autre classification de I'infor-
mation a référence spatiale a été pro-
posée dans Bedard (1989), intégrant diver-
ses propriétés du systeme d’information.
La présente contribution compléte cette
approche en considérant les informations
gérées elles-mémes.

Mensuration, Photogrammeétrie, Génie rural 11/90



	Die Baulandhortung : eine ökonomische Untersuchung

